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A.  Steuerliche Maßnahmen

Durch das Hochwasser 2013 sind in weiten Teilen des Bun-
desgebiets beträchtliche Schäden entstanden. Nach einem 
Schreiben des Bundesfi nanzministeriums vom 21.6.2013 gel-
ten vom 1.6.2013 bis 31.5.2014 zur Unterstützung der Betrof-
fenen folgende Verwaltungsregelungen:

I.  Steuerliche Behandlung von Zuwendungen 
aus dem Betriebsvermögen

1. Zuwendung als Sponsoring-Maßnahme 

Die Aufwendungen des Steuerpfl ichtigen sind zum Betriebs-
ausgabenabzug zuzulassen. Aufwendungen des sponsernden 
Steuerpfl ichtigen sind danach Betriebsausgaben, wenn der 
Sponsor wirtschaftliche Vorteile, die in der Sicherung oder 
Erhöhung seines unternehmerischen Ansehens liegen können, 
für sein Unternehmen erstrebt. Diese wirtschaftlichen Vor-
teile sind u. a. dadurch erreichbar, dass der Sponsor öffent-
lichkeitswirksam (z. B. durch Berichterstattung in Zeitungen, 
Rundfunk, Fernsehen usw.) auf seine Leistungen aufmerksam 
macht.

2. Zuwendungen an Geschäftspartner 

Wendet der Steuerpfl ichtige seinen von dem Hochwasser 
unmittelbar betroffenen Geschäftspartnern zum Zwecke der 
Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehungen unentgeltlich 
Leistungen aus seinem Betriebsvermögen zu, sind die Auf-
wendungen in voller Höhe als Betriebsausgaben abziehbar. 

3. Sonstige Zuwendungen

Erfüllt die Zuwendung des Steuerpfl ichtigen unter diesen 
Gesichtspunkten nicht die Voraussetzungen für den Betriebs-
ausgabenabzug, so ist aus allgemeinen Billigkeitserwägun-
gen die Zuwendung (Schenkung) von Wirtschaftsgütern oder 
sonstigen betrieblichen Nutzungen und Leistungen (nicht 
hingegen Geld) des Steuerpfl ichtigen aus einem inländischen 
Betriebsvermögen an durch das Hochwasser unmittelbar ge-
schädigte Betriebe als Betriebsausgabe zu behandeln.

4.  Behandlung der Zuwendungen beim Empfänger

In den Fällen der Nummer 1 bis 3 sind die Zuwendungen beim 
Empfänger als Betriebseinnahme mit dem gemeinen Wert an-
zusetzen.

II.  Lohnsteuer

Aus Billigkeits- und Vereinfachungsgründen gilt Folgendes:
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1.  Unterstützung an Arbeitnehmer

Beihilfen und Unterstützungen des Arbeitgebers an seine Ar-
beitnehmer können steuerfrei sein. 

Die Unterstützungen sind bis zu einem Betrag von 600 € 
je Kalenderjahr steuerfrei. Der übersteigende Betrag gehört 
nicht zum steuerpfl ichtigen Arbeitslohn, wenn unter Berück-
sichtigung der Einkommens- und Familienverhältnisse des 
Arbeitnehmers ein besonderer Notfall vorliegt. Im Allgemei-
nen kann bei den von dem Hochwasser betroffenen Arbeit-
nehmern von einem besonderen Notfall ausgegangen werden.

Auf Unterstützungen, die in Form von sonst steuerpfl ichti-
gen Zinsvorteilen oder in Form von Zinszuschüssen gewährt 
werden, ist die vorstehende Regelung ebenfalls anzuwenden. 
Zinszuschüsse und -vorteile bei Darlehen, die zur Beseitigung 
von Schäden durch das Hochwasser aufgenommen wurden, 
sind ebenfalls steuerfrei, und zwar während der gesamten 
Laufzeit des Darlehens. Voraussetzung hierfür ist, dass das 
Darlehen die Schadenshöhe nicht übersteigt. Bei längerfristi-
gen Darlehen sind Zinszuschüsse und Zinsvorteile insgesamt 
nur bis zu einem Betrag in Höhe des Schadens steuerfrei.

Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeich-
nen; dabei ist auch zu dokumentieren, dass der die Leistung 
empfangende Arbeitnehmer durch das Hochwasser zu Scha-
den gekommen ist.

2. Arbeitslohnspende

Verzichten Arbeitnehmer auf die Auszahlung von Teilen des 
Arbeitslohns oder eines angesammelten Wertguthabens

• zugunsten einer Beihilfe des Arbeitgebers an von dem 
Hochwasser betroffene Arbeitnehmer des Unternehmens 
(Nummer 1) oder

• einer Zahlung des Arbeitgebers auf ein Spendenkonto ei-
ner spendenempfangsberechtigten Einrichtung,

bleiben diese Lohnteile bei der Feststellung des steuerpfl ich-
tigen Arbeitslohns außer Ansatz, wenn der Arbeitgeber die 
Verwendungsaufl age erfüllt und dies dokumentiert.

Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist im Lohnkonto auf-
zuzeichnen. Auf die Aufzeichnung kann verzichtet werden, 
wenn stattdessen der Arbeitnehmer seinen Verzicht schrift-
lich erklärt hat und diese Erklärung zum Lohnkonto genom-
men worden ist. Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist 
nicht in der Lohnsteuerbescheinigung anzugeben.

Die steuerfrei belassenen Lohnteile werden bei der Einkom-
mensteuerveranlagung nicht als Spende berücksichtigt.

III.  Aufsichtsratsvergütungen

Verzichtet ein Aufsichtsratsmitglied vor Fälligkeit oder Aus-
zahlung auf Teile seiner Aufsichtsratsvergütung, gelten die 
unter II. 2. genannten Grundsätze sinngemäß. Der Betriebs-
ausgabenabzug auf Seiten der Gesellschaft bleibt unberührt.

IV. Spenden

Vereinfachter Zuwendungsnachweis

Für alle Sonderkonten, die von inländischen juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts, inländischen öffentlichen 
Dienststellen oder von den amtlich anerkannten Verbänden 
der freien Wohlfahrtspfl ege einschließlich ihrer Mitgliedsor-
ganisationen eingerichtet wurden, gilt ohne betragsmäßige 
Beschränkung der vereinfachte Zuwendungsnachweis. Da-
nach genügt in diesen Fällen als Nachweis der Bareinzah-
lungsbeleg oder die Buchungsbestätigung (z. B. Kontoauszug) 
eines Kreditinstitutes oder der PC-Ausdruck bei Online-Ban-
king. Soweit bis zum 20.6.2013 Zuwendungen nicht auf ein 
Sonderkonto, sondern auf ein Konto des o. g. Spendenemp-
fängers geleistet wurden, gilt auch hier der vereinfachte Zu-
wendungsnachweis.

Haben auch nicht steuerbegünstigte Spendensammler Spen-
denkonten eingerichtet und zu Spenden aufgerufen, sind 
diese Zuwendungen steuerlich abziehbar, wenn das Spenden-
konto als Treuhandkonto geführt wird und die Zuwendungen 
anschließend entweder an eine steuerbefreite Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse oder an eine 
inländische juristische Person des öffentlichen Rechts bzw. 
eine inländische öffentliche Dienststelle weitergeleitet wer-
den. Zur Erstellung von Zuwendungsbestätigungen muss dem 
Zuwendungsempfänger auch eine Liste mit den einzelnen 
Spendern und dem jeweiligen Anteil an der Gesamtsumme 
übergeben werden. 

Unter folgenden Voraussetzungen ist bei Spendensammlun-
gen nicht steuerbegünstigter Spendensammler über ein als 
Treuhandkonto geführtes Spendenkonto auch ein vereinfach-
ter Zuwendungsnachweis möglich: 

Die gesammelten Spenden werden auf ein Sonderkonto ei-
ner inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts, 
einer inländischen öffentlichen Dienststelle oder eines amt-
lich anerkannten Verbandes der freien Wohlfahrtspfl ege 
einschließlich ihrer Mitgliedsorganisationen überwiesen. Es 
genügt als Nachweis in diesen Fällen der Bareinzahlungs-
beleg oder die Buchungsbestätigung des Kreditinstituts des 
Spenders zusammen mit einer Kopie des Barzahlungsbelegs 
oder der Buchungsbestätigung des Kreditinstituts des nicht 
steuerbegünstigten Spendensammlers. 

V.  Spendenaktionen von gemeinnützigen 
Körperschaften für durch das Hochwasser 
geschädigte Personen

Einer gemeinnützigen Körperschaft ist es grundsätzlich nicht 
erlaubt, Mittel für steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden, 
die sie nach ihrer Satzung nicht fördert. Ruft eine gemein-
nützige Körperschaft, die nach ihrer Satzung keine hier in 
Betracht kommenden Zwecke – insbesondere mildtätigen 
Zwecke – verfolgt (z. B. Sportverein, Bildungsverein, Klein-
gartenverein oder Brauchtumsverein), zu Spenden zur Hilfe 
für die vom Hochwasser Betroffenen auf und kann sie die 



Spenden nicht zu Zwecken, die sie nach ihrer Satzung fördert, 
verwenden, gilt Folgendes: 

Es ist unschädlich für die Steuerbegünstigung einer Körper-
schaft, die nach ihrer Satzung keine zum Beispiel mildtäti-
gen Zwecke, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Unterstützung der vom Hochwasser Betroffenen stehen, för-
dert oder regional gebunden ist, wenn sie Mittel, die sie im 
Rahmen einer Sonderaktion für die Hilfe für vom Hochwasser 
2013 Betroffene erhalten hat, ohne entsprechende Änderung 
ihrer Satzung für den angegebenen Zweck verwendet. Die 
Körperschaft hat die Bedürftigkeit der unterstützten Person 
selbst zu prüfen und zu dokumentieren. Es reicht aber auch 
aus, wenn die Spenden entweder an eine gemeinnützige Kör-
perschaft, die zum Beispiel mildtätige Zwecke verfolgt, die 
im unmittelbaren Zusammenhang mit der Unterstützung der 
vom Hochwasser Betroffenen stehen (z. B. mildtätige Zwe-
cke), oder an eine inländische juristische Person des öffent-
lichen Rechts bzw. eine inländische öffentliche Dienststelle 
zu diesem Zweck weitergeleitet werden. Die gemeinnützige 
Einrichtung, die die Spenden gesammelt hat, muss entspre-
chende Zuwendungsbestätigungen für Spenden, die sie für 
die Hilfe für Betroffene des Hochwassers 2013 in Deutschland 
erhält und verwendet, bescheinigen. Auf die Sonderaktion ist 
in der Zuwendungsbestätigung hinzuweisen.

VI.  Elementarschäden als außergewöhnliche 
Belastung

Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden an einer 
selbst genutzten Wohnung im eigenen Haus oder einer selbst 
genutzten Eigentumswohnung sowie für die Wiederbeschaf-
fung von Hausrat und Kleidung können nicht als außerge-
wöhnliche Belastung abgezogen werden, wenn der Steuer-
pfl ichtige zumutbare Schutzmaßnahmen unterlassen oder 
eine allgemein zugängliche und übliche Versicherungsmög-
lichkeit nicht wahrgenommen hat.

Bei den durch die Hochwasserkatastrophe unmittelbar ge-
schädigten Steuerpfl ichtigen ist der Abzug der o. a. Aufwen-
dungen für die Schadensbeseitigung sowie für die Wiederbe-
schaffung von Hausrat und Kleidung als außergewöhnliche 
Belastungen bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen nicht 
wegen einer fehlenden Versicherung gegen Hochwasserschä-
den zu versagen. Eine sogenannte Elementarversicherung 
stellt keine allgemein zugängliche und übliche Versiche-
rungsmöglichkeit dar. 

Die nach Abzug der zumutbaren Belastung als außergewöhn-
liche Belastung abziehbaren Aufwendungen können auch als 
Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte 2010 bzw. auf einer Be-
scheinigung für den Lohnsteuerabzug (sog. Ersatzbescheini-
gung) eingetragen oder als elektronisches Lohnsteuerabzugs-
merkmal berücksichtigt werden.

VII. Umsatzsteuer

Das Umsatzsteuerrecht ist in den Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union insbesondere durch die Vorschriften der 

Richtlinie 2006/112/EG des Rates über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem vom 28. November 2006 (Mehr-
wertsteuer-Systemrichtlinie) weitgehend harmonisiert. Die 
Mitgliedstaaten sind verpfl ichtet, die dort getroffenen Rege-
lungen in nationales Recht umzusetzen. Die Mehrwertsteu-
er-Systemrichtlinie kennt keine Möglichkeit, die es einem 
Mitgliedstaat zur Bewältigung von Naturkatastrophen, wenn 
auch nur zeitlich und sachlich begrenzt, gestatten würde, von 
den verbindlichen Richtlinienvorschriften abzuweichen.

Sachliche Billigkeitsmaßnahmen bei unentgeltlichen Zuwen-
dungen aus einem Unternehmen sind daher nicht möglich. 

VIII. Weitere steuerliche Erleichterungen für 
unmittelbar Betroffene

Weitere Erleichterungen, z.B. im Hinblick auf Stundungs- und 
Vollstreckungsmaßnahmen, Anpassung der Vorauszahlungen, 
Verlust von Buchführungsunterlagen, ergeben sich aus den 
von den obersten Finanzbehörden der Länder im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium der Finanzen herausgege-
benen Billigkeitserlassen.

Zuwendungen sind von der Schenkungsteuer befreit, wenn 
sie ausschließlich mildtätigen Zwecken gewidmet sind und 
die Verwendung zu diesem Zweck gesichert ist.

B. Kurzarbeit/Sozialversicherung

Der Bund übernimmt bei Kurzarbeit die Sozialversiche-
rungsbeiträge

Für Betriebe, die vom Hochwasser stark geschädigt sind, gibt 
es bei Arbeitsausfall Kurzarbeitergeld. Darüber hinaus über-
nimmt der Bund für Unternehmen, deren Beschäftigte in 
Kurzarbeit sind, auch die Beiträge für die Sozialversicherung. 
Diese Regelung gilt vom 1.6. bis 31.12.2013. Voraussetzung 
ist, dass die Firma unmittelbar vom Hochwasser betroffen ist. 
Dadurch soll verhindert werden, dass Arbeitgeber ihre Be-
schäftigten entlassen müssen. Das Bundeskabinett hat einer 
entsprechenden Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bun-
desagentur für Arbeit und der Bundesregierung zugestimmt. 
Sie tritt rückwirkend ab 1.6. in Kraft. 

Wie bekommen Betriebe die Beiträge erstattet?

Betriebe müssen den Arbeitsausfall unverzüglich bei der ört-
lichen Agentur für Arbeit anzeigen. Das ist die Vorausset-
zung dafür, dass den Beschäftigten Kurzarbeitergeld gezahlt 
werden kann. Die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge 
muss ebenfalls beantragt werden.

Die Sozialbeiträge werden frühestens von dem Kalendermo-
nat an übernommen, in dem der Arbeitsausfall angezeigt 
wird. Das ist der Juni 2013. 

Bitte beachten Sie! Bis spätestens September 2013 muss 
Kurzarbeit angezeigt werden, wenn die Sozialversiche-
rungsbeiträge noch erstattet werden sollen.



C.  Aussetzung der Insolvenzantragspfl icht für 
von der Hochwasserkatastrophe betroffene 
Unternehmen 

Die Hochwasserkatastrophe hat ihre Spuren hinterlassen. Die 
Betroffenen benötigen jede erdenkliche Hilfe, gerade wenn 
ihr Unternehmen durch die Folgen der Flut in eine wirtschaft-
liche Schiefl age geraten ist. Der Gesetzentwurf zur Aufbau-
hilfe nach Hochwasserschäden sieht eine bis zum 31.12.2013 
befristete Aussetzung der Insolvenzantragspfl icht für Unter-
nehmen vor, die infolge des Hochwassers in eine Zahlungsun-
fähigkeit oder Überschuldung geraten sind. Damit wird diesen 
Unternehmen die Zeit gegeben, Finanzierungs- oder Sanie-
rungsverhandlungen zu führen, um die fi nanzielle Schiefl age 
zu beseitigen. 

Unter den derzeitigen Ausnahmebedingungen als Folge der 
Hochwasserkatastrophe lässt sich nicht gewährleisten, dass 
innerhalb der für die Stellung von Insolvenzanträgen an sich 
vorgesehenen Höchstfrist von 3 Wochen alle Verfahren und 
Verhandlungen abgeschlossen werden können, die Voraus-
setzung für den Bezug von Versicherungs-, Hilfs- oder Spen-
denleistungen oder für den Abschluss etwaig erforderlicher 
Sanierungs- oder Finanzierungsvereinbarungen sind. Ohne 
gesetzliche Neuregelung wären die Geschäftsleiter der be-
troffenen Unternehmen gezwungen, zur Vermeidung einer 
strafrechtlichen Verfolgung und einer zivilrechtlichen Haf-
tung auch dann einen Insolvenzeröffnungsantrag zu stellen, 
wenn erfolgversprechende Aussichten auf die Beseitigung der 
Insolvenzlage bestehen.

Die Insolvenzantragspfl icht soll in den Fällen ausgesetzt 
werden, in denen Aussichten darauf bestehen, dass sich die 
eingetretene Insolvenzlage durch erlangbare Versicherungs-, 
Entschädigungs- oder Spendenleistungen oder durch eine 
Sanierungs- oder Finanzierungsvereinbarung beseitigen lässt. 
Erst wenn dies bis zum Jahresende 2013 nicht gelingt, müssen 
die betroffenen Unternehmen innerhalb der neu anlaufenden 
Höchstfrist von drei Wochen einen Insolvenzantrag stellen. 
Eine Verlängerung der Aussetzung der Antragsfrist bis längs-
tens zum 31.3.2014 bleibt möglich, wenn sich herausstellen 
sollte, dass eine Vielzahl von Unternehmen zum Jahresende 
noch mehr Zeit benötigt, um erstrebte Geldleistungen zu er-
halten oder erfolgversprechende Sanierungs- oder Finanzie-
rungsverhandlungen abzuschließen.

Hintergrund: Nach der Insolvenzordnung (InsO) müssen Ge-
schäftsleiter von juristischen Personen und bestimmten Ge-
sellschaften, bei denen kein Gesellschafter eine natürliche 
Person ist (Beispiel: GmbH & Co KG), bei Eintritt einer Zah-
lungsunfähigkeit oder Überschuldung unverzüglich, spätes-
tens jedoch nach 3 Wochen, einen Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens stellen. Eine Verletzung dieser Insolvenz-

antragspfl icht ist strafbar. Sie kann ferner zur Folge haben, 
dass der antragspfl ichtige Geschäftsleiter den Gläubigern 
zum Schadensersatz verpfl ichtet ist.

Hochwasserbedingte Betriebsunterbrechungen sowie Schä-
den an Anlage- oder Vorratsvermögen können Unternehmen 
auch dann in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen, wenn 
deren geschäftliche und fi nanzielle Situation zuvor solide war 
und keine Schwierigkeiten erwarten ließ. Tritt bei dem Un-
ternehmen deshalb eine insolvenzrechtliche Überschuldung 
oder Zahlungsunfähigkeit ein, trifft den Geschäftsleiter die 
strafbewehrte Pfl icht, einen Insolvenzantrag zu stellen. Kann 
die Insolvenz durch Zins- und Tilgungsmoratorien, Schulden-
nachlass, mögliche Entschädigungsleistungen, Versicherungs-
leistungen oder Spenden und andere karitative Hilfeleistun-
gen abgewendet werden, wird eine Insolvenzantragspfl icht 
in der Regel erst gar nicht entstehen. Allerdings benötigen 
die betroffenen Unternehmen in einer solchen Situation in 
der Regel einige Zeit, um die nötigen Finanzierungs- oder Sa-
nierungsverhandlungen zu führen. In dieser Sondersituation 
erweist sich die vorgesehene Höchstfrist von 3 Wochen zur 
Stellung eines Insolvenzantrags als hinderlich. Die Antrags-
pfl icht soll daher zur Klarstellung und Erleichterung der 
Verhandlungen und Schadensabwicklung in klar umrisse-
nen Fällen temporär ausgesetzt werden.

Es werden aber nicht alle insolvenzrechtlichen Regelungen 
ausgesetzt, sondern ausschließlich die Insolvenzantrags-
pfl icht. Unberührt bleibt daher das Recht von Schuldnern 
oder Gläubigern, einen Insolvenzantrag zu stellen. Da die 
Einzugsstellen für Sozialversicherungsbeiträge und die Fi-
nanzverwaltung auf Antrag bis zum 30.9.2013 von Vollstre-
ckungsmaßnahmen absehen werden, dürfte insoweit auch 
nicht mit Gläubigeranträgen zu rechnen sein. Allerdings 
müssen Geschäftsleiter darauf achten, dass sie während des 
Bestehens einer Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung das 
Verbot von Zahlungen an einzelne Gläubiger beachten!

Die Aussetzung der Antragspfl icht kann deshalb nur unter den 
Umständen der Flutkatastrophe für einen Übergangszeitraum 
gerechtfertigt sein, innerhalb dessen sich die fl utbedingten 
Störungen durch Finanzierungs- und Sanierungsverhand-
lungen beheben lassen. Sie ist deshalb bis zum 31.12.2013 
befristet. Danach lebt die Antragspfl icht wieder auf. Die drei-
wöchige Höchstfrist beginnt dann wieder von Neuem.

Sollte sich wider Erwarten herausstellen, dass die Schadens-
schätzungen, die individuellen Entschuldungskonzepte und 
Sanierungsverhandlungen oder die Auszahlung der Leistun-
gen sich in vielen Fällen über den 31.12.2013 hinziehen, so 
kann die Aussetzung der Antragspfl icht durch Rechtsverord-
nung des Bundesministeriums der Justiz verlängert werden. 
Eine Verlängerung ist höchstens bis zum 31.4.2014 möglich.

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. 

Quelle: BMF-Schr. v. 21.6.2013 – IV C 4 -S 2223/07/0015 :008, BR-PM v. 24.6.2013, BMJ-PM v. 24.6.2013
– Rechtsstand Juni 2013 –


